Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 73/74 (1919)

Heft: 20

Artikel: Forderung des Ausbaus der schweizerischen Wasserkrafte
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-35627

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-35627
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

232 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

[Bd. LXXIII Nr. 20

VII. Versuchsreihe (Dauer 12 Monate).
8.I. 1917 bis 8. I. 1918.
No. der

Platt-
chen

Losung Gewichte Bemerkungen

Beide Plittchen sind
fast iber die ganze
Oberfliche vollstin-
dig blank, Nur um
das Loch herum zei-
59 gen beide lokal be-
grenzten, aber hef-

100 g7 dest. H,O | 12 A
20 gr Na Cl
1¢7» NaOH

Keine Wigungen
vorgenommen

100 g7 dest. H,O

20 g7 NaCl 2 n tigen Rostangriff in
0,5 gr NaOH Formvonschwarzen
S Knoten und Fiden
VIII Versuchsreihe (Dauer 14 Monate).
18. XI. 1916 bis 18. I. 1918
No. der|Anfangs- | End-
Lésung Plitt- gewicht Bemerkungen
chen der Plittchen

100 g7 dest. H,O 12 |37,5632| nicht | Plattchen zur Haupt-
nestimmt| sache vollig blank., Da-
gegen vom Loch aus
eine dusserst starke vo-
lumindse, nach d. Ober-
fliche der Losung stre-

bende Rostwucherung

3,5 g7 Meersalz
1,0 gr Na; CO4

Verhalten wie bei
Plittchen No. 12

100 gr dest. H,O 13 |[31,4704| nicht

3,5 g7 Meersalz bestimmt

2,0 gr Na, CO4

IX. Versuchsreihe (Dauer 10 Monate).
9.1V. 1918 bis 9. II. 1919

100 g7 dest. H,O 59 | 31,2470 nicht | Plittchen im allgemei-
bestimmit| nen nur schwach ange-

denaturiert
3,5 g7 denaturierles griffen, aber um das

Rochras Loch starke lokale Bil-
0,5 g7 Na, CO, . dung von schwarzen
Rostknoten
100 g7 dest. H,0 60 [33,5920| mnicht | Plittchen zur Haupt-
. hestimm'| sache vollig blank, je-
20 gr denaturiertes dbch | aub-: der-oberd
Kochsalz

Seite starke lokale Cor-
rosion in Form dicker,
festhaftender schwarzer

Rostfiden

Aus den Versuchsreihen IV bis IX ergibt sich mit
zweifelloser Sicherheit, dass von den drei Zusitzen: Kalk-
hydrat, Soda und Natriumhydroxyd zu Kochsalzlésungen
oder Meerwasser das erstere zweifellos den stirksten Rost-
schutz ausiibt; bel weitem weniger kriftig wirken Soda und
Aetznatron.

Es ist aber ohne weiteres klar, dass der durch Zusatz
von Kalkhydrat genannten Ldsungen erteilte Rostschutz,
obgleich ein ziemlich langer, schon darum nicht von un-
begrenzter Dauer sein kann, wie der durch Chromsalz er-
zeugte Schutz in Siisswassern, weil im ersten Fall die
passivierende Substanz kein unverdnderlicher Korper ist,
sondern sich bei Luftzutritt allm#hlich in Calciumcarbonat,
also eine Verbindung umwandelt, die keine passivierenden
Eigenschaften mehr besitzt, wihrend die Chromsalze voll-
stindig unveranderlich sind. Bei obigen Versuchen mit
Alkalien und Kalk zeigt sich ferner, im Vergleich zu den
fritheren mit den Zusitzen von Chromsalzen zu Siiss-
wassern, hinsichtlich der Beschaffenheit des Rostes auf den
Eisenplattchen ein charakteristischer Unterschied. Lagern
namlich die Versuchs-Plittchen in dest. Wasser, gewdhn-
lichem Stisswasser, Salzsoole oder Meerwasser, ohne oder
mit ungenfigendem Zusatz an Chromsalzen, so ist der An-
griff des Elektrolyten iiber die ganze Flache des Eisens ein
durchaus gleichmdssiger, wobei dieses immer mattgraue
Farbung annimmt; die entstandenen Oxydationsprodukte
bilden einen feinen, schwarzen oder rostbraunen Schlamm,
der am Eisen nur ganz lose haftet, meist von selbst ab-
fallt und sich am Boden des Fliaschchens ansammelt. Wird
hingegen zu den aufgezihlten Wissern Kalkhydrat, Aetz-
natron oder Soda in ungeniigender Menge zugesetzt, so

1,0 g7 Na, COy

treten an den Eisenpldttchen zwar nur ganz lokale, aber
dafiir sehr tiefgreifende Korrosions-Erscheinungen auf; der
entstandene Rost bildet am Eisen festhaftende, schwarze,
harte Knoten oder eigentiimliche, fadenartige Gebilde. Im
tbrigen bleibt weitaus der grosste Teil der Oberfliche der
Plattchen vollkommen blank wie vor dem Versuch.
(Schluss folgt.)

Forderung des Ausbaus der schweizerischen
Wasserkrafte.

Wie wir unsern Lesern bereits mitgeteilt haben 3),
hat am 7. Mirz a. c. der ,Schweiz. Wasserwirtschafts-
Verband“ in seiner XIII. Hauptversammlung in Basel eine
Resolution angenommen, die u. a. die Angliederung der
Sektion ,Elektrizitdtsversorgung® der Abteilung fir indu-
strielle Kriegswirtschaft als eigene ,Direktion fir Wasser-
wirtschaft und Kraftversorgung® an das Departement des
Innern forderte, in der Meinung, dass damit der Ausbau
der schweizer. Wasserkrifte eine besondere Forderung
erfahre.

Anderseits konnten wir auch eine ,Kundgebung“ des
»Schweiz. Elektrotechnischen Vereins* und des ,Verbandes
schweiz. Elektrizitdtswerke® in ihren Generalversammlungen
vom 3. April a, c. in Olten melden?), die die raschere
Forderung des Ausbaus der schweiz. Wasserkrifte durch
behordliche Massnahmen forderte, aber nicht etwa durch
Vermehrung des bureaukratischen Apparates, sondern durch
Erleichterungen in der Konzessionierung, in der Projekt-
Ueberpriifung, durch zweckmissige Inanspruchnahme der
eidgen. Wasserwirtschafts-Kommission und durch jede nur
mogliche Forderung der privaten Unternehmungs- und
Projektierungs-Tatigkeit.

In der April-Nummer des ,Bulletin® des Schweiz.
Elektrotechnischen Vereins wird nun ausser jener ,Kund-
gebung“ auch noch der an den schweiz. Bundesrat geleitete
Begleitbrief mitgeteilt, in dem der ,Schweiz. Elektrotech-
nische Verein“ und der ,Verband schweiz. Elektrizitats-
werke“ sich besonders auch iiber das Postulat eines weitern
Bundesamtes dussern und zwar wie folgt:

»Was die vielbesprochene Frage rationeller und volkswirt-
schaftlich richtiger Verwertung der erzeugten Energie, der gross-
ziigigen Verbindung der grossen Werke des ganzen Landes behufs
gegenseitiger Aushilfe und zum Ausgleich der Produktionsfihigkeit
anbelangt, so halten wir dafiir, dass hier ein Eingreifen des Bundes
und insbesondere die Schaffung eines weitern Bundesamts dafiir
nicht notwendig sei. Die technische Verbindung der Grosskraftwerke
durch Ausgleichleitungen ist heute durch zwei grosse, leistungs-
fihige Unternehmungen bereits praktisch an die Hand genommen,
bei denen die michtigsten Werkbetriebe beteiligt sind und denen
von den besten technischen Kriften des Landes zur Verfiigung
stehen. Diese Verbindung, die heute schon sehr weithin vorhanden
ist, wird in kurzer Zeit vom Osten bis zum Westen des Landes
Tatsache sein. Die rechtlichen wie die technischen Verhiltnisse
solcher gegenseitiger Energieabgabe sind anderseits derart kompli-
ziert und die Bedingungen von Werk zu Werk so verschieden, dass
wir uns von einer Regelung solcher Dinge durch eine Behdrde
keinen grossen und am allerwenigsten einen raschen Erfolg ver-
sprechen konnen. Ueberdies erscheint dies heute, wie bereits ge-
zeigt, auch nicht mehr notig. Die Tatsache ferner, dass heute
der weitaus grosste Teil der Unternehmungen zur Lieferung elek-
trischer Energie entweder unmittelbar Gemeinden oder Kantonen
gehort oder diese erheblich daran beteiligt sind, oder sonst starken
Einfluss darauf haben, schliesst auch eine reine Gewinnpolitik dieser
Unternehmungen vollstindig aus, denn der {iberall vorhandene Ein-
fluss der politischen Behdorden und der Oeffentlichkeit wirkt neben
dem freien Spiel der Konkurrenz auch auf die Preis- und Tarif-
Gestaltung fiir die elektrische Energie tatsdchlich sehr kriftig und

1) Scite 127 laufenden Bandes (15. Mirz 1919). Unsere damalige, auf ein
Presse-Communiqué gestiitzte Berichterstattung war insofern nicht genau, als die vom
Vorstand des Wasserwirtschafts -Verbandes vorgelegte Resolution infolge der Dis-
kussion gedndert werden musste. Wir verweisen beziiglich der Diskussion und des
endgiiltigen Wortlautes jener Resolution auf das Bulletin des S. E. V. vom Mirz 1919
(Scite 62).

2). Seite 187 laufenden Bandes (19. April 1919).




17. Mai 1919.]
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ausgleichend ein. Die gewaltig gestiegenen Erstellungs- und Be-
triebskosten aber fiihren die Werke von selbst dazu, alle Méglich-
keiten besserer Ausniitzung der Energie aufs dusserste zu studieren
und anzuwenden, sodass auch von diesem Gesichtspunkte aus eine
eidgendssische Aufsicht hieriiber oder die Schaffung eines Amts
fiir Energieverwertung nicht notwendig erscheint. Die private
Initiative ist selbst energisch an der Entwicklung dieser Dinge titig;
was sie vom Bunde erwartet und dieser im Landesinteresse dafiir
tun soll, das ist die Unterstiitzung ihrer Bestrebungen mit den
besten Institutionen und allen gesetzlich méglichen Mitteln.*

Damit wird die vom , Wasserwirtschafts-Verband“ ven-
tilierte Idee der Angliederung der Sektion ,Elektrizitits-
Versorgung® der industriellen Kriegswirtschaft als neues
Bundesamt an das Departement des Innern klar und be-
stimmt abgelehnt, was wir vom grundsitzlichen Standpunkt
aus unserseits begriissen.

Der schweizerische Standpunkt zur internationalen
Binnenschiffahrt.

Die schweizerischen Delegierten in Paris haben folgende Be-
gehren der Kommission fiir die internationalen Hifen, Schiffahrt-
wege und Eisenbahnen unterbreitet (Commission du régime inter-
national des ports, des voies d'eau et voies ferrées du Congrés
de la paix):

Gestiitzt auf den Pariser Vertrag vom 30. Mai 1814, auf die
Wiener Schlussakte, Vertrag vom 9. Juni 1815, ferner gestiitzt auf
die Tatsache, dass die Rheinschiifahrtsakte von 1868 nur als Aus-
fiihrungsbestimmungen anzusehen sind, hat die schweizerische Ab-
ordnung folgende Wiinsche aufgestellt:

A. Fiir die Friedenspréliminarien :

1. Die Schweizerische Eidgenossenschaft macht das Recht
geltend, in der Eigenschaft als Uferstaat an den Verhandlungen
iiber die Revision der Rheinschiffahrtsakte von 1868 teilzunehmen.
Diese Revision ist sehr dringend. Ebenso wiinscht die Schweiz
mitzusprechen bei den Verhandlungen iiber die Gestaltung der
internationalen Schiffahrtwege, die Riicksicht zu nehmen hat auf
die Fortschritte der Zivilisation und die wirtschaftlichen Bediirfnisse
Europas, das durch den Krieg erschépft ist.

2. Von heute an und bis die kiinftigen Vertrige in Kraft
treten werden, verlangt sie eine gerechte Vertretung, und zwar vor-
ldufig von mindestens zwei Abgeordneten in der Kommission fiir
die Rheinschiffahrt vor der Unterzeichnung der Friedenspriliminarien,
wobei der Schweiz alle Rechte eines Uferstaates zugebilligt werden,
und ohne dass dadurch ihr besonderes Begehren auf Aenderung
der Rheinschiffahrtsakte von 1868 dahinfiele.

3. Sie verlangt ferner, dass von heute an diejenigen Artikel
der Rheinschiffahrtsakte von 1868, die den Interessen der Nicht-
uferstaaten entgegengerichtet sind, gedndert und derart ausgelegt
werden, dass der Basler Rheinhafen, soweit als mdglich, tatsich-
lich und rechtlich einem Hafen gleichgestellt werde, der am Meere
gelegen ist.

4. Zu demselben Zwecke verlangt sie: dass die Bauten, feste
Briicken oder Schiffahrtsbriicken usw., die in einem den Bestim-
mungen der Rheinschiffahrtsakte von 1868 entgegengesetzten Zu-
stand gelassen wurden, unverziiglich der Schiffahrt angepasst und
kiinftig derart unterhalten werden, dass die ungehinderte Schiffahrt
fiir alle Flaggen von und nach Basel wihrend des ganzen Jahres
gesichert ist; dass die Arbeiten, die z. B. in Art. 28 der Rhein-
schiffahrtsakte von 1868 vorgesehen sind, unverziiglich bis Basel
ausgefiihrt werden (Verbaakung, Baggerungen und Regulierung des
Rheinstromes derart, dass die geringste Tiefe des Fahrwassers
wiahrend mindestens 300 Tagen wenigstens 2 m betrigt); dass die
Befreiung von jeglichen Schiffahrtsabgaben Rechtens bleibe und
allen Flaggen bis nach Basel zugesichert sei.

5. Es erscheint {iberfliissig, unter anderem auf folgende Punkte
hinzuweisen, die sicherlich den Absichten der Michte entsprechen:
Der internationale Rhein kann bis nach Basel ein Verkehrsweg
ersten Ranges werden und den Handel von ganz Zentraleuropa
anziehen, vorausgesetzt, dass er nicht lokalen oder schiffahrts-
feindlichen Interessen zum Opfer falle.

Es ist deshalb notwendig, sich an die genaue Anwendung des
geltenden Rechtes zu halten, d. h. an Art. 30 der Rheinschiffahrts-

akte von 1868, der jedes Hindernis auf dem Rhein unterhalb Basel
und infolgedessen noch mehr jede Ableitung, selbst nur eine vor-
iibergehende, des Wassers dieses internationalen Stromes zum
Schaden der internationalen Schiffahrt verbietet.

6. Soll die Konferenz noch besonders an die Gefahren und
Uebelstande erinnert werden, die der Schiffahrt daraus entstehen
kénnen, dass die bestehenden Festungen aufrecht erhalten oder
neue Bauten fiir militarische Zwecke erstellt wiirden? Dies erscheint
iiberfliissig. Die Schweiz hat das hdchste Interesse, dass ihre
Unabhingigkeit nicht bestindig durch Festungswerke bedroht werde.
Dieses Interesse deckt sich mit jenem Europas, das eine solche Be-
drohung der internationalen Rheinschiffahrtstrasse nicht dulden wird.

B. Grundsétze fir die kiinftige europdische Regelung der
schiffbaren Gewdsser:

Die Schweiz betrachtet die Anerkennung des Rechts auf
freien Zugang zum Meer, das Recht auf freie Schiffahrt auf den
internationalen Schiffahrtwegen in Kriegs- und Friedenszeiten, als
eine Hauptbedingung fiir die freie Entwicklung der Linder, die
keinen Meerhafen besitzen. Die wirtschaftliche Unabhingigkeit
dieser Linder, ohne die kein dauernder Friede mdglich wiirde,
kann nur durch Anerkennung dieses Rechts auf freien Zugang zum
Meer in Kriegs- und Friedenszeiten gesichert bleiben. Die euro-
pdischen Eisenbahnen, die zum grossten Teil ungeheure Schulden
haben, werden die schweren Giiter, Rohstoffe, Nahrungsmittel usw.,
die fiir das Leben und den internationalen Verkehr der Binnenlinder
unentbehrlich sind, nicht mehr transportieren kénnen, ohne ihre
alten Tarife zu erhdhen. Deshalb wird sich die wirtschaftlich un-
giinstige Lage der Binnenlidnder gegeniiber den Meerstaaten noch
verschlechtern, trotz der Anerkennung, die wir verlangen, des Rechts
duf freien internationalen Eisenbahntransit. Es wird deshalb unbe-
dingt notwendig sein, im kiinftigen Frieden das Recht der inter-
nationalen Stromschiffahrt unter Kontrolle des Vélkerbundes derart
auszubauen, dass es den Bediirinissen der gegenwirtigen Zivilisation
entspricht.

Die schweizer. Eisenbahnen im Jahre 1918.

(Fortsetzung von Secite 221.)

Ausbau auf zweite Spur.

Das zweite Geleise Visp-Brig wurde am 21, Dezember 1918
dem Betriebe iibergeben. Fiir das zweite Geleise Lengnau-Mett ist
der Bahnkoérper durchgehends hergestellt. Die Unterbauarbeiten
fiir das zweite Geleise Hiesen-Thun sind auf der Strecke Kiesen-
Uttigen und einer Teilstrecke zwischen Uttigen und Thun nahezu
vollendet; die neue Aarebriicke bei Uttigen wurde fertig montiert.
Fiir das zweite Geleise Siviriez- Romont wurden die Arbeiten
fortgesetzt; auf den Strecken Daillens-Ependes und Rheineck-
S8t. Margrethen wurden sie in Angriff genommen.

Einfiihrung des elektrischen Betriebes.

Auf den Bundesbahnlinien FErstfeld-Bellinzona, Brig-Sitten
und Scherzligen-Bern wurde die Erstellung der Fahrleitungsanlage
nach Moglichkeit gefordert. Im Gotthardtunnel ist die Arbeit bei-
nahe und auf der Strecke Erstfeld-Amsteg ganz vollendet; die Teil-
strecke Scherzligen-Thun konnte anfangs Dezember dem elektrischen
Betrieb iibergeben werden.

Von den elektrischen Lokomotiven fiir die Bundesbahnen
waren Ende 1918 noch keine abgeliefert.!)

Der Ausbau der Strecken Bevers-Filisur der Rhitischen Bahn
und fasle-Riegsau bis Langnau der Emmentalbahn fiir den elek-
trischen Betrieb wurde ebenfalls in Angriff genommen; fiir die
Giirbetalbahn sind die Vorlagen fiir die Leitungsanlage zur Genehmi-
gung eingereicht worden.

Eroffnet wurde die elektrisch betriebene Solothurn-Nieder-
bipp-Bahn.

Eingehend hat sich das Eisenbahndepartement mit der Frage
der technischen Einheit in der elektrischen Zugforderung befasst.
Eine bundesritliche Verordnung, die die betreffenden Normen ent-
halten soll, ist in Vorbereitung; dieser Frage kommt nidmlich eine
grosse Bedeutung zu, wenn bei der in Aussicht genommenen Elek-
trifikation der meisten unserer Bahnen die Freiziigigkeit der elek-
trischen Motorfahrzeuge sowohl auf den Normalspurbahnen, als
auch auf den einzelnen an einander anschliessenden Schmalspur-
bahnen ermdglicht werden soll.

1) Vergl. Scite 110 (8. Mirz 1919) und 152 (29. Miirz 1919) dieses Bandes.




	Förderung des Ausbaus der schweizerischen Wasserkräfte

